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GrEStG §§ 1, 8, 9 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer; Leistungen eines Dritten an Grundstücksver-
käufer 
 
1. Zur Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer gehören bei der Veräußerung eines 
Grundstücks an eine Gesellschaft nach § 9 Abs. 2 Nr. 4 des Grunderwerbsteuergesetzes auch 
Leistungen eines Dritten an den Grundstücksveräußerer für den Erwerb von Anteilen an der künftig 
grundbesitzenden Gesellschaft, wenn der Hauptzweck dieser Leistungen darin besteht, den 
Grundstücksveräußerer zur Übertragung des Grundstücks an die Gesellschaft zu veranlassen. 
2. Es liegt grunderwerbsteuerrechtlich keine Doppelbesteuerung vor, da es sich bei dem 
Grundstücks- und Anteilserwerb um verschiedene Erwerbsvorgänge handelt. 
























